
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Ministerin,  

sehr geehrte Frau Prof.’in Dr. Annette Schavan, 

mit diesem Schreiben möchten die „Deutsche Gesellschaft für Erzie-

hungswissenschaft“ und der „Erziehungswissenschaftliche Fakultätentag“ 

auf eine Herausforderung im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des 

Deutschen Qualitätsrahmens (DQR) hinweisen, für die sich nach unserem 

Informationsstand gegenwärtig keine befriedigende Lösung abzeichnet. 

Der Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) hat gegenwär-

tig die Aufgabe zu bewältigen, für die Kultusministerkonferenz (KMK) und 

für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen kon-

kreten Vorschlag für die Zuordnung formaler Qualifikationen zu den jewei-

ligen Levels des DQR auszuarbeiten. In diesem Zusammenhang wurden, 

wie Sie wissen, vier Arbeitsgruppen implementiert, die für einige duale 

Qualifikationen Einordnungen entwickelten. Generell zeichnet sich mo-

mentan ab, dass für die erfolgreiche Absolvenz von Fachschulen eine Ein-

gruppierung in Level 6 vorgeschlagen wird. Ob eine derartige Eingruppie-

rung durchgängig sinnvoll und angebracht ist, können wir nicht beurteilen. 

Problematisch erscheint uns jedoch, wenn auch der erfolgreiche Ab-

schluss von Fachschulen für Sozialpädagogik eine Eingruppierung in die 

Stufe 6 nach sich zieht.  
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Der Besuch von Fachschulen setzt prinzipiell eine vorherige Berufsausbil-

dung voraus. Anders als in den technischen Fachschulen, an denen bspw. 

Gesellen die Möglichkeiten ergreifen, sich zu Technikern zu schulen, setzt 

der Besuch von sozialpädagogischen Fachschulen nicht durchgängig ei-

nen vorherigen Berufsabschluss – also eine qualifizierte berufliche Ausbil-

dung – voraus.  Aus diesem Grund werden die Fachschulen für Sozial-

pädagogik bisweilen auch als „unechte“ Fachschulen bezeichnet. Dieses 

Strukturdefizit versuchen einzelne Bundesländer mit jeweils spezifischen 

Zugangsregelungen zwar  zu schließen, ohne allerdings darüber auch die 

Zugangsvoraussetzungen generell anzuheben.  

Sollte die hier problematisierte Eingruppierung realisiert werden, hätte dies 

für die akademischen Lehramtsstudiengänge wie auch für die erziehungs-

wissenschaftlichen Hauptfachstudiengänge fatale Konsequenzen. Zukünf-

tig wäre dann den Fachschulabsolventen der Zugang zu den hochschuli-

schen Master-Studienprogrammen weitgehend offen und nicht mehr wie 

bislang vorrangig der zu fachspezifisch nahen Bachelor-Studiengängen. 

Nachdrücklich möchten wir auf die Gefahr hinweisen, dass über die anvi-

sierte Zugangserweiterung in den Lehramtsstudiengängen mit Studieren-

den zu rechnen ist, die nicht über eine notwendige fachliche und fachdi-

daktische Qualifikation verfügen, und in den erziehungswissenschaftlichen 

Hauptfachstudiengängen könnten Fachschulabsolventen auf der Master-

Ebene einsteigen, ohne zuvor ein darauf vorbereitendes wissenschaftli-

ches Studium realisiert zu haben. 

Sehr geehrte Frau Schavan, keineswegs ist es unsere Intention, qualifi-

zierten Absolventen von sozialpädagogischen Fachschulen den Hoch-

schulzugang zu verwehren. Wie bislang sollte Ihnen ein fachbezogener 

Zugang ermöglicht werden. Nachdrücklich möchten wir Sie jedoch im Inte-

resse der Qualitätssicherung der Lehrerbildung und der erziehungswis-

senschaftlichen Hauptfachstudiengänge darum bitten, sich für eine Ein-

gruppierung des sozialpädagogischen Fachschulabschlusses unterhalb 

des DQR Levels 6 auszusprechen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Werner Thole Karin Böllert  


